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Teilnahme an flexibler Wohnraum- und Telearbeit


An 
Herrn Dr. Alfred Kotter
Direktor der Akademie
- im Hause-


1. Antrag des/ der Mitarbeiters/-in

Name, Vorname:	………………………………….
Funktion:	………………………………….
Vorgesetzte/r:	………………………………….
Amts-/Dienstbezeichnung:	………………………………….
derzeitiger Umfang der Beschäftigung:	………………………………….
Tel. dienstlich:	………………………………….

1.1	Auf Grundlage der Dienstvereinbarung zur Einführung und Fortführung der flexiblen Wohnraum- und Telearbeit vom 23.06./ 24.06.2021 an der Akademie für Lehrerfortbildung und Personalführung (im Folgenden: DV Flexible Wohnraum- und Telearbeit) beantrage ich hiermit die Genehmigung von flexibler Wohnraum- und Telearbeit unter den nachfolgend dargelegten Rahmenbedingungen.

1.2	Angestrebter Beginn:	………………………….

1.3	Dauer:	………………………………………..

1.4	Ggf.: Stellungnahme zum Vorliegen von sozialen Gründen für Bereitstellung der erforderlichen technischen Ausstattung (auf Ziff. 2.3 der DV Flexible Wohnraum- und Telearbeit wird hingewiesen):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………

1.5	
|_|	Es wird im häuslichen Bereich ein Arbeitsplatz zur Verfügung gestellt, der sich in einem Raum befindet, der für einen dauernden Aufenthalt zugelassen und vorgesehen sowie für die Aufgabenerledigung unter Berücksichtigung der allgemeinen Arbeitsplatzanforderungen geeignet ist. Der Wohnraum- und Telearbeitsplatz muss den für die behördliche Arbeitsstätte geltenden Anforderungen nach den Arbeitsschutz- und Arbeitssicherheitsbestimmungen, insbesondere nach dem Arbeitsschutzgesetz, der Arbeitsstättenverordnung und der Bildschirmarbeitsverordnung, entsprechen (auf Ziff. 5.1 und Ziff. 7 der DV Flexible Wohnraum- und Telearbeit wird hingewiesen). (zwingende Voraussetzung)
	
Adresse des Wohnraum- und Telearbeitsplatzes:
	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	
	Erreichbarkeit am Wohnraum- und Telearbeitsplatz:
	Telefonnummer:	………………………………………………………………….
	e-Mail-Adresse:	………………………………………………………………….

|_|	Es steht zudem ein geeigneter Telefon- und Internetanschluss zur Verfügung. (zwingende Voraussetzung)

|_|	Es wird ein Zutrittsrecht nach Ziff. 2.4 der DV Flexible Wohnraum- und Telearbeit eingeräumt. (zwingende Voraussetzung)

1.6	Es wird durch die Unterschrift versichert, dass

|_|	die Bestimmungen zu „Datenschutz und Datensicherheit“ nach Ziff. 9 der DV Flexible Wohnraum- und Telearbeit zur Kenntnis genommen wurden und die Einhaltung dieser Maßgaben am Tele- und Wohnraumarbeitsplatz sichergestellt werden kann,

|_|	vom übrigen Inhalt der DV Flexible Wohnraum- und Telearbeit Kenntnis genommen wurde und die Antragsstellung unter Beachtung der dort festgelegten Rahmenbedingungen erfolgt.

Ich bitte um Erteilung einer Bewilligung dieses Antrags.


Dillingen, den ……………	............................................
	Unterschrift des/der Antragstellers/-in

2.	Stellungnahme der/des Vorgesetzten

Aus Sicht der/ des Vorgesetzten liegen die Voraussetzungen im Sinn von Ziff. 2 der DV Flexible Wohnraum- und Telearbeit

|_|	vor							|_|	nicht vor. 
	
	Begründung:
Nach Ziff. 2.1 DV sind teilnahmeberechtigt alle Mitarbeiter, die in ihrem Aufgabengebiet gut eingearbeitet sind. In der Regel ist das der Fall, wenn die Beschäftigten der Dienststelle mindestens fünf Monate angehören. Wegen der besonderen Anforderungen, die die flexible Wohnraum- und Telearbeit an die Eigenverantwortlichkeit der Mitarbeiter stellt, muss außerdem deren persönliche Eignung gegeben sein.
Nach Ziff. 2.2 DV muss die ausgeübte Tätigkeit an der Akademie für die flexible Wohnraum- und Telearbeit geeignet sein. Allgemein für flexible Wohnraum- und Telearbeit geeignet sind Tätigkeiten, die selbstständig und eigenverantwortlich mit klar definierbaren Arbeitszielen in ganzheitlicher Bearbeitungsweise verrichtet werden können und die keine unmittelbare Anwesenheit an der Akademie erfordern. Dementsprechend kommt die flexible Wohnraum- und Telearbeit für Mitarbeiter aus dem Bereich Verwaltung und Tagungsstättenbetrieb für den Verwaltungsleiter und die Leiter der Bereiche V 1, V 2, V 3, V 4 und V 5 in Betracht, für die übrigen nachgeordneten Mitarbeiter der v.g. Bereiche unter Berücksichtigung der individuellen Tätigkeit und der Art der zu erbringenden Arbeitsleistung; Kriterien, die bei dieser Entscheidung insbesondere Berücksichtigung finden können und die den Ausschluss der Eignung der Tätigkeit von der Gewährung von Wohnraum- und Telearbeit begründen können, sind in nicht abschließender Weise exemplarisch in Anlage 1 zu der DV niedergelegt.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



Dillingen, den ……………	........................................
	Unterschrift des/der Vorgesetzten
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